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Revieikonfeienz des I V. Bergbau
(Fortsetzung)

stimmungsiechtes zu beschließen und be¬
auftragt die Verbandsleitung des Indu-
stneverbandess Bergbau, unverzüglich zu
einer gemeinsamen Aktion für das Mitbe¬
stimmungsrecht die Initiative zu ergreifen.
Sie schlägt zur gemeinsamen Aktion einen
24stündigen Warnstreik vor.
Eine Resolution zur Frage der Saar¬knappschaft fordert :"
1. Umgehende Verabschiedung des Saar¬
knappschaftsgesetzes auf der Grund¬
lage der Vorschläge des I.-V. Berg¬
bau.

2. In diesem Gesetz und durch dieses
Gesetz Berücksichtigung der beson¬
deren Verhältnisse und Eigenheiten im
Saarbergbau.

3. Angleichung der alten Renten an die
heutigen Löhne und Preise auf der Ba¬
sis der Dienst- und Beitragsverhält¬
nisse.

4. Baldige Festlegung eines Termines
zur Durchführung der Knappschafts¬
ältestenwahl.

5. Aus Gründen der Verwaltungsvsrein-
fachung Eingliederung der Bergbau-
Berufsgenossenschaft in die Saar¬
knappschaft.

6. Aufnahme des Bergbaues in die Ar¬
beitslosenversicherung und Durchfüh¬
rung derselben durch die Saarknapp¬
schaft.

Die Konferenz ist einstimmig der Auf¬
fassung, daß di« Herstellung der sozialen
Gerechtigkeit eine Voraussetzung zur Auf¬
rechterhaltung des Wirtschaftsfriedens
und eine unumgängliche Vorbedingung für
eine gedeihliche politische Weiterentwick¬
lung ist. Sie erklären daher:
Das in Artikel 57 der Verfassung des
Saarlandes ausschließlich den Gewerk¬
schaften garantierte Recht zur Vertre¬
tung der beruflichen, wirtschaftlichen
und sozialen Belange der Arbeitnehmer,
betrachten wir gerade denjenigen ge¬
genüber, die wegen Krankheit, Gebre¬
chen, Invalidität oder durch den Verlust
ihres Ernährers nicht oder nicht mehrin der Lage sind, tätig in der Wirtschaft
zu stehen, als eine heilige Pflicht.

Die Konferenz fordert, alle gewerkschaft¬
lichen Mittel anzuwenden, um der sozia¬
len Gerechtigkeit zum Sieg zu verhelfen.

Eine weitere Entschließung befaßt sich mit
den Mißständen im Gedin gewesen, for¬
dert deren Abstellung und macht genaue An¬
gaben, wie die.* /u erreichen ist, wobei die
Hoffnung auf eine alsbaldige gute Losung auf
dem V erhandluugswege ausgedrückt wird.
Starke Unterhaltung fand auch die Betonung

der parteipolitischen Unabhängigkeit des Ver¬
bandes.
Der 1. Vorsitzende. Kollege Dreher hatte

ein Referat über betriebliche Fragen übernom¬
men, wobei er auf die Gefahren von Einzel-
aktionen der Arbeitnehmer hinweist und an¬
dererseits die Verwaltung aufforderte, sich
strickte an die Betriebsordnung zu halten.
Kollege Glöbel befaßte steh ausführlich

mit dem Knappsehaflsgesetz. Er gab rich¬
tungweisende Vorschläge und betonte die Not¬
wendigkeit der Angleichiing der alten Renten
an das heutige Lohn- und Preisniveau.
Kollege Kutsch, der die Versammlung lei¬

tete. wandte sich auch an die Pensionäre und
Rentner. Er wies darauf hin. daß deren Zer¬
splitterung in viele Grüppchen nichts einbrin-
gen könne. Wirkungsvoll sei nur der Zusammen¬
schluß aller in der Kampforganisation, dem I. V.
Bergbau. Er faßte das Vertrauen in die gemein¬
same Arbeit, das durch die einstimmige Annahme
der Entschließungen zum Ausdruck gekommen
war, in die Worte zusammen. Stark und ge¬
eint sind wir jeder Situation gewachsen!

Will der saarländische Handel denWirtschaftskampf?
In letzter Zeit häufen sich die Bemühun¬

gen von Berufenen und Unberufenen, den
Gewerkschaften und ihnen nahestehend an
Organisationen betriebs- und volkswirt¬
schaftliche Belehrungen über die Möglich¬
keiten und das Ausmaß der Verwirkli¬
chung wirtschaftlicher Probleme bei dem
derzeitigen Stand unserer Volkswirtschaft
zu geben. Das Befremdendste, was je¬
doch bisher in dieser Beziehung veröffent¬
lich! wurde, ist im „Saar-Handel“ Nr. 10
vom 25. Mai 1951 zu finden. Was sich hier
der Schutzverein für Handel und Gewer¬
be, St. Wendel, in seiner Entschließung
vom 6. 4. 1951 leistet, ist derart taktlos
und so ungeschickt, daß wir es unseren
Mitgliedern schlechterdings nicht vorent¬
halten dürfen.
In Punkt 3 und 4 der Entschließung

heißt es wörtlich:
„Die Vergünstigungen, die die Kmisuuige-

nossensrhaften in bezug auf Umsatzsteuer,
KörperHchaftsMeuer und Einkommensteuer
genießen, haben den Staat schon Steueraus-
fällen von Hunderten von Millionen gekostet.
Während ein Großteil der selbständigen
Kaiifleute, insbesondere im Lebensmittelein-
zelhandel mit Einkünften vorliebnehmen
muß. die weit unter dem Existeimninimum
liegen, werden jährlich Millionenbetrüge als
sogenannte „Rückvergütung“ steuerfrei aus¬
geschüttet. Diese „Rückvergütungen“ sind
im Grunde nichts anderes nls Riesenge¬
winne, die nicht etwa das Ergebnis einer bes¬
seren Betriebsorganisation, sondern nur aus
einseitiger steuerlicher Begünstigung zu ver¬
stehen sind.

Das vor kurzem veröffentlichte Gewerbe-
zulnasungsgesetz hat eine Lawine von
Neueröffnungen von Konsumfilialen ausge-
löst. Es ist außerdem bekannt. dafS es das
Bestreben der Gewerkschaften ist, den ge¬
samten Handel, also nicht allein den Le-
bensinitlelhandel. an sich zu reißen. In vie¬
len Filialen haben die Konsumvereine frem¬
de Waren, wie Textilien, zum Verkauf auf-
fienommen. Das gleiche Gesetz, dAS dieser
Tage noch einen Bäcker mit 5000 Franken
bestrafte, weil er neben Brot Margarine und
Dnsemnüch feilbot. hat für die Konsum« an¬
scheinend keine Geltung.

Angesichts der ihnen drohenden Gefahr
der Kxistenzvernichtung und in Kenntnis des
Vernichtungskampfes, den in der Ostzone
Deutschlands die Konsumvereine unter Füh¬
rung ehrgeiziger Gewerksehaftssekretäre dem
gesamten Mittelstand geliefert haben, richte»
wir an die Regierung folgende Forderungen:
1. Es müssen unverzüglich Maßnahmenein¬

geleitet werden, welche die steuerliche
Gleichberechtigung wiederherstellen.
Dazu gehören:
a) Einführung einer Filialsteuer, welche

die Benachteiligung des freien Han¬
dels in bezug auf die Umsatzsteuer be¬
seitigt :

b) Unterwerfung aller Gewinne, also
auch der ..Rückvergütungen“, unter
die Kö rperschaftss teuer;

c) Erfassung der Ausschüttungen der
Konsumvereine beim Empfänger durch
die Einkommensteuer.

2. Sofortige Abänderung der Gewerbczu-
lassungsgesetzes. Das Bedürfnis zur Er¬
richtung einer Verkaufsfiliafe soll nur
dann als gegeben angesehen werden, wenn
der entsprechende Wunsch nicht durch
50, sondern mindestens durch 300 Unter¬
schriften von HaushaltsVorständen zum
Ausdruck gebracht wird, und zwar ohne
Anwendung unlauterer Werbemethoden.

D:ie Befürworter einer „freien Wirt¬schaft“, die doch in erster Linie die Nutz-

Neuer Spielplan für die Theatergemeinde
Für die Spielzeit 1951-52 des Stadttheaters

Saarbrücken ist es uns wiederum gelungen, zwe'.
Mieten für unsere Mitglieder und deren Ange¬
hörigen zu verbilligten Preisen auf/ulegen. Die
Spieltage sind wie bisher sonntaga nachmittags
und montags abends.

Im Spielplan sind u. ft. folgende Vorstellun¬
gen vorgesehen:
Oper: „Arabella“, „Tosea“, „Peer Gy«t“.
Operette: „Madame Pompadour“, „Gräfin
Mariza“, „Vagelhindler“.
Schauspiel: „Die Räuber“, .„Hamlet“,
Lustspiel: „Viel Lärm uni nirhts“, „Moral“.
Ei war vorauszusehen, daß für die kommende

Spielzeit mit einer Erhöhung der Mietpreise
gerechnet werden muß. Wir haben uns jedoch
bemüht, den Preis so niedrig wie möglich zu
halten, so daß er für die kommende Spielzeit

1600 Frs. für 10 Vorstellungen betragt und wie
bisher in 4 Baten zahlbar ist. Die 1. und 2.
Rate betragen je 500 Frs., die 3. und 4. Rate
je 300 Frs!
Anmeldungen für beide Mieten werden ab so¬

fort au folgenden Orten entgcgengenoinmen:
Saarbrücken: Gewerkschaftshaus, Brauerstr.

6—8, Zimmer Nr. 2; Neunkirchem Gewerk-
schftftsbiiro, Bahnhofstr. 6; St. Wendel« Ge-
werkschaftsbüro, Balduinstr.; Homburg, Ge¬
werkschaftsbüro, Denisstr. 1; St. Ingbert, Ge-
werkschaftsbüro, Kaiserstr. 47; Völklingen« Ge-
werksehaftsbiiro, Boiwer Str.; Saarloulst Ge¬
werkschaftsbüro, Alte Brauereistr. 3; Merzig,
Gewerkschaftsbüro, Trierer Str. 61; Sulzbach:
Gewerksi haftsbüro, Volkshaus; Elversbergs Kol¬
lege Gustav Fritze, Poststr. 3; Spiesens Kollege
Otto Körner, Hauptfttr. 320, und bei allen
Funktionären der Einheitsgewerkschaft.

An alle Theaterfreunde!
Im Rahmen unserer Kulturarbeit haben wir

für die kommende Spielzeit 1951-52 die Ab¬
sicht, allen unseren Mitgliedern mit ihren Ange¬
hörigen Theaterbesuche zu ermöglichen.
Der Besuch des Stadttheater» ist vielen un¬

möglich, einmal durch ungünstige Fahrtver-
binduugen und zum andern würden sich die
Fahrtkosten zu hoch stellen.
Wir haben uns deshalb mit dem Saarländi¬

schen Landestheater in Verbindung gesetzt und
erfahren, daß dasselbe da« gesamte Saarland;
bereist und auch auf verhältnismäßig kleinen
Bühnen spielt. Somit wäre also die Möglichkeit
gegeben, überall dort, wo «in Saal mit ßühnej
vorhanden ist, eine Theatergemeinde zu bilden,ähnlich wie wir es bereits seit mehreren Jah¬ren für unsere Mitglieder am Stadttheater ha¬
lten. Die Spielzeit würde evtl. 5 Vorstellungen
umfassen. Die Eintrittspreise liegen jeweils 30Prozent unter den Preisen des Stadttheaters,

nieder dieses Wirtschaftssystems sind,verlangen also seitens des Staates ein¬schneidende Maßnahmen und sind sichdabei gänzlich unbewußt, daß sie damitdieser „freien Wirtschaft“ Fesseln anlegen
wollen. Hierüber müssen sich die a i sSozialisten verschrienen Mitgliederder Konsumgenossenschaften doch sehrwundern, denn sie lehnen für ihre Kon-sumj,enossenschaf e.i solche Maßnahmen,die nur den einseitigen Interessen be¬stimmter Wiuschaftsgruppen nutzen wol¬len, entschieden ab. Aber noch mehrwundern sie sich darüber, wenn Kreise,die ihnen dienen sollten, ja diie überhauptvon ihrer Konsumkraft, also von ihremWohlwollen nur leben können, ihre Orga¬nisationen in einer so schmutzigen Artund Weise befehden.

Mängel der „freien Wirtschaft''
In wirtschaftlichen Ausnahmezeiten, wiees die gegenwärtige Zeit nun einmal ist,zeigen sich die Mängel der „freien Wirt¬schaft“ besonders kraß. Es wäre falsch,darüber hinwegzusehen. Man muß auch

den Mut haben, einmal auszusprechenwas wirklich ist, selbst auf die Gefahrhin, daß nicht alle Kreise damit einver¬standen sind. Wer kann es bei den an¬haltenden Preissteigerungen den Lohn-und Gehaltsempfängern verübeln, wennsie in immer größerer Zahl zu den Kon¬sumgenossenschaften stoßen, die dochals Selbsthilfeorganisationen mit eigenerVerwaltung dem Verbraucher nur helfenwollen! Wer kann den Arbeitnehmernihren Zusammenschluß verübeln, wennman feststellen muß, daß bei zahlreichenDienstleistungen vielfach die geleisteteArbeit und der Materialaufwand in kei¬nem Verhältnis zu dem geforderten Preisstehen! Wie sinnlos ist doch die Unsum¬me kleiner und kleinster parasitärer Han¬delsbetriebe. Was für eine Menge über¬flüssiger Umwegkosten und über den Dau¬men gepeilter Zwischengewinne werdenz. B. so einem Textilprodukt, wie einemMantel oder Anzug, aufgebürdet, ehe esendlich maßlos überteuert bei dem Ver¬braucher landet, der hierbei betrübt mehrals zwei oder drei Wochenlöhne in dieKasse des Einzelhändlers gleiten sieht.

Notwendigkeit gerechter Güterverteilung
Hier muß die gewerkschaftliche Lohn¬politik ergänzt werden durch Verwirkli¬chung der alten Forderung einer Mitwir¬kung an der Lenkung der volkswirtschaft¬lichen Zirkulation, denn es kann nicht be¬stritten werden, daß alle Waren zu teuer

sind, gemessen an den Löhnen und Ge¬hältern. Eine gerechte Gütierverteilungaber erfolgt in erster Linie mit Hilfe dervon den Verbrauchern selber geschaffe¬nen Konsumgenossenschaften.
Wenn der Handel nur mehr bei großerGawinnerzialung fortschrittlich sein kannund es anscheinend verfemt hat, sich demKonkurrenzkampf zu stellen, wenn er beidem ersten Anzeichen des wiedarerwa-chendenWettbewerbs bereits dem schwär¬

zesten Pessimismus verfällt und nicht mehrden richtigen Weg zur Sicherung des Le¬bensbedarfs des arbeitenden Volkes fin¬det, dann möge er abtreten.
Der Schwerpunkt der Kritik des saar¬ländischen Handels in der angeführte«Entschließung richtet sich gegen dasRecht der Rückvergütung durch die Ge¬nossenschaften an ihre Mitglieder, sowie

d e steuerlichen Begünstigungen bezüglich
der Umsatz-, Körparschafts- und Einkom¬mensteuer gegenüber dem privaten Han¬
del. Was die Behauptung der steuerlichen
Begünstigung betrifft, entsprechen derarti¬
ge Behauptungen in keiner Weise den Tat¬
sachen. Dies geht schon daraus hervor,
daß die beiden saarländischen Konsum¬
genossenschaften im Geschäftsjahr 1950
allein an Steuern den Betrag von 205,7Mil¬
lionen Franken entrichten mußten. Das
bedeutet, daß jede ihner Filialen, insge¬
samt 268, fast 750 000 Frs. Steuarleistun-
gen aufbrachte. Es muß darum mit aller
Deutlichkeit betont werden, daß die Kon¬
sumgenossenschaften derselben Steuar-

pflicht wie alle sonstigen Handelswettbe¬werber, insbesondere auch die Einkaufs¬genossenschaften, also die Genossen¬
schaften. des Handels selber, unterliegen;"
Es stimmt darum nicht, wenn von einersteuerlichen Begünstigung der Verbrau¬chergenossenschaft gegenüber, dem pri¬vaten Handel gesprochen wird.

Die Rückvergütungen der Genossenschaften
Was die Rückvergütung angeht, wieder¬

holen wir, daß die Konsumgenossenschaf¬
ten Selbsthilfeorganisationen der Verbrau¬
cher sind und das Geschäftsgebaren da¬
her nicht, wie das des privaten Handels,
auf Gewinnerzielung ausgerichtet ist. Da
die Mitglieder Eigentümer aller Vermö¬
genswerte und Einrichtungen des Unter¬
nehmens sin-d, muß nach dem Genossein-
schaftsgesetz der im Laufe eines Ge¬
schäftsjahres erzielte Mehrerlös in Form
der Rückvergütung den Mitgliedern zu¬
rückerstattet werden. Es ist nun einet
Selbstverständlichkeit, daß diese Rückver¬
gütungen nicht der Körperschafts- und
Gewerbesteuer unterliegen. Das ist aber
keineswegs eine Bevorzugung, denn jedes
privatwirtschaftliehä Unternehmen, das
seinen Kunden einen Rabatt einräumt, ge¬
nießt dies« gleiche steuerliche Behandlungwie die Genossenschaft««*. Wo ist also
hier ein steuerlicher Vorteil der GeneP
senschaften dem privaten Handel gegen¬
über? Wenn der saarländische Handel in
seiner Entschließung nun trotzdam die
steuerliche Gleichstellung verlangt, will
er nach unserer Auffassung mit dieser
Forderung nicht etwa gleiches Recht
schaffen, sondern lediglich der Oeffent-
lichkeit Sand in die Augen streuen und
versuchen, auf diesem Wege die Genos¬
senschaften zu benachteiligen.

Die „Lawine" der NeuetDünungen

Für die kommende Spielzeit 1951-52 sind fol¬
gende Stücke vorgesehen:
„Minna von Barnhelm“, Lessing
„Spiel von Tod und Liebe“, Rolland
,„Der Strom“, Halbe
„Franziska Bruckdorfer“, Artinger-Buch
„Heutzutage mit 18 Jahren“, Ferdinand
„Wenn der Hahn kräht“, Hinrichs.
Der Spielplan ist gut ausgewählt. Dazu

kommt, daß die Leistungen des Landeatheaters
auf einem sehr hohen Niveau stehen.
Von seiten der Einheitsgewerkschaft verdient

e» eine besondere Unterstützung, da die Initia¬
tive zur Gründung von uns ergriffen wurde.
Alle Ortsgruppen, die nun an solchen Vor¬

stellungen interessiert sind, wolle.» »irh an die
Kulturabteilung der Einheitsgewerkschaft oder
an die einzelnen Krwisgeschäftastellen wenden,
um alle organisatorischen Fragen zu bespre¬
chen.

Der saarländische Handel wendet sich
in seiner Entschließung gegen die „La¬
wine“ von Neueröffnungen genossen¬
schaftlicher Verkaufsstellen. Hierauf stei
folgendes erwidert:
Im Jahre 1950 haben die beiden saar¬

ländischen Konsumgenossenschaften ins¬
gesamt 4 Filialen ney eröffnet. Demgegen¬
über wurden nach einem Bericht der Indu¬
strie- und Handelskammer Saarbrücken
im gleichen Zeitraum 5054 Anträge auf
Zulassung von Einzelhandelsgeschäften
eingereicht, wovon 2302 Anträge befür¬wortet wurden. Unter diesen befürworte¬
ten Anträgen befinden sich allein 729 An¬
träge für Lebens- und Genußmittelge¬
schäfte. Wenn man daher bei diesem für
die Konsumgenossenschaften so ungün¬
stig großen Mißverhältniss dennoch von
einer „Lawine“ der Konsumfilialen
schreibt und spricht, dann kann wohl mit
Fug und Recht davon gesprochen werden,
daß der NS-Hagogeist unter dem saarlän¬
dischen Handel wiederum sein Unwesen
treibt. Wann der saarländische Handeltatsächlich unter großer Konkurrenz zu
leiden hat, dann nicht etwa wegen Ueber-
setzung bei den Genossenschaften, son¬
dern wegen der Ueberhäufung in seineneigenen Reihen.
Es muß betont werden, daß di e Konsum¬genossenschaften bis zum heutigen Tagkeine Bevorzugung durch gesetzliche Hilleverlangt haben. Was sie lediglich verlan¬

gen, ist gleiches Recht für beide Teile unddarum die Beseitigung einseitiger gesetz¬licher Behinderung ihrer Handelsberechti¬
gung in Gegenwart und Zukunft.
Man hatte in derNazizeit die Genossten-

schaften systematisch zerstört, tausende
Verteilungsstellen „privatisiert“ und ihre
Fabriken an Parteistelten veräußert. Nach
dem Zusammenbruch gingen nun die Ver¬
braucher wiederum daran, ihre Konsum¬
genossenschaften neu aufxubauen. Daß
dies ein mühseliges Unterfangen gewesen
ist, wissen auch die heutigen Gegner der
Genossenschaften und ebenso wissen sie,
daß, wenn das Wort Wiedergutmachung
Berechtigung in irgendeinem Wirtschafts¬
zweig hat, dann bei den Konsumgenos¬
senschaften.

Die Konsumgenossenschaften wären
nun schlechte Vertreter der Verbrauchst,
wenn sie nicht auch dem ehrlichen Han¬
del das Recht zuerkennen würden, in ei¬
nen Wettbewerb um die Konsumkraft des
Verbrauchers zu treten.. Sie verlangen
aber einen ehrlichen und offenen Wett¬
bewerb und müssen dem NS-Hagogelst
uns eligen Angedenkens, w s er sichneuer-
dings beim saarländischen Handel wie-
rum zeigt, schärfstenKampf ansagen.Dem
Schlagwort von einer Bevorzugung dar
Konsumgenossenschaften kann eine sy¬
stematische Benachteiligung auf vielen
Gebieten entgegnngestellt werden. Wir
brauchen nur darauf hinzuweisen, daß in
dem für den saarländischen Handel zu¬
ständigen Ministerium bis in die höchste
Spitze Männer sitzen, deren Sympathien
nicht bei den Konsumgenossenschaften
sind und die in ihrem Handeln von Krei¬
sen der privaten saarländischen Wirt¬
schaft und des Handels sehr oft, nach un¬
serer Meinung, schlecht beraten werden.
Dieser NS-Hagogeist berücksichtigt zum
Schaden, des saarländischen Handels
nicht, daß man doch selbst der Gunst das
Verbrauchers seine Existenz verdan.d und
daher die Selbsthilfeorganisationen, die
die Verbraucher sich schufen, nicht maß¬
los befehden und bekämpfen kann. Eins
solche Einstellung ist Zudem nach unse¬
rer Auffassung noch grenzenlos dumm,
weil die Konsumgenossenschaften doch
auch begehrte Kunden des saarländischen
Großhandels sind.
Wirtschaftsfriede oder Wirtschafts¬

kampf? Wir betonen abschließend, daß
die Konsumgenossenschaften keinen
Kampf wünschen. Das soll aber nicht hei¬
ßen, daß sie den Kampf scheuen. Sie war¬
nen darum den saarländischen Handel!
Will er den Kampf, möge er zur Kenntnis
nehmen, daß vielleicht Gewerkschaftsse-
kretära ihren Ehrgeiz daran setzen, zwar
nicht den ehrlichen privaten Handel zu
ruinieren, sondern vielmehr den letzten.
Gewerkschaftler, der heute noch den Kon¬
sumgenossenschaften fern steht, densel¬
ben zuzuführen. Dem saarländischen Han¬
del mag versichert sein, daß dies kem un¬
lösbares Problem für die Gewerkschaften
ist.


